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1 Neuerungen bei der Finanzamtszuständigkeit durch das AVOG 2010 
 
Mit dem ab 1.7.2010 geltenden Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010 (AVOG 2010)1 
wurden einerseits die teilweise in der Bundesabgabenordnung (BAO) geregelten Bestimmungen 
über die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Finanz- und Zollämter im neuen AVOG 2010 zu-
sammengefasst und andererseits auch einige inhaltliche Änderungen vorgenommen. Dadurch 
soll den Steuerpflichtigen künftig eine einfachere Feststellung der für sie zuständigen Abgabenbe-
hörden ermöglicht und ein hohes Maß an Rechtssicherheit und Rechtsrichtigkeit erreicht werden. 
Nachfolgend die für die Praxis wichtigsten Änderungen: 
 
Nach geltender Rechtslage erfolgt im Falle der Einreichung einer Eingabe (zB einer Steuererklä-
rung oder eines Stundungsansuchens) bei einem unzuständigen Finanzamt die Weiterleitung an 
das zuständige Finanzamt hinsichtlich der Einhaltung allfälliger Fristen auf Gefahr des Einschreiters. 
Das heißt: Für die Wahrung einer allfälligen Frist (zB ein Stundungsansuchen hat nur dann auf-
schiebende Wirkung, wenn es vor Fälligkeit der zu stundenden Steuer eingebracht wird) ist erst 
das Einlangen beim zuständigen Finanzamt maßgeblich. Braucht das unzuständige Finanzamt, bei 
dem zB ein Stundungsansuchen fristgerecht eingebracht wurde, für die Weiterleitung zwei Wo-
chen und ist die Fälligkeitsfrist bis zum Eintreffen des Ansuchens beim zuständigen Finanzamt be-
reits abgelaufen, so ist das Stundungsansuchen verspätet, hat keine aufschiebende Wirkung mehr 
und es fallen 2% Säumniszuschlag an.  
 
Ab 1.7.2010 ist das anders: Ab diesem Zeitpunkt müssen die Finanzämter mit allgemeinem Aufga-
benkreis bundesweit alle Eingaben (Anbringen) von Steuerpflichtigen (zB Stundungsanträge, Vor-
haltsbeantwortungen, Steuererklärungen, Berufungen etc, ausgenommen Anbringen im Zusam-
menhang mit der Abgabenvollstreckung) fristenwahrend entgegen nehmen (das heißt, für die 
Beurteilung der Rechtzeitigkeit der Eingabe gilt der Zeitpunkt der Einreichung beim unzuständigen 
Finanzamt). Entscheidende Voraussetzung für die Fristenwahrung ist allerdings, dass in der betref-
fenden Eingabe das für die Erledigung der konkreten Eingabe zuständige Finanzamt richtig be-
zeichnet ist. Durch diese Regelung soll es zB Pendlern ermöglicht werden, für das Wohnsitzfinanz-
amt bestimmte (und an dieses gerichtete) Unterlagen persönlich auch bei einem anderen Fi-
nanzamt (zB beim Finanzamt am Arbeitsort) einzureichen. Für Eingaben, die – wie dies immer häu-
figer der Fall ist – elektronisch über FinanzOnline eingebracht werden (zB Steuererklärungen, Stun-
dungsanträge etc), ist diese neue Regelung allerdings bedeutungslos. 
 
Das Wohnsitzfinanzamt (= das Finanzamt, in dessen Amtsbereich der Abgabepflichtige seinen 
Wohnsitz hat) ist künftig generell für die Erhebung von Einkommensteuer und Umsatzsteuer – und 
zwar auch bei Vorliegen mehrerer Betriebe eines Unternehmers im Amtsbereich unterschiedlicher 
Finanzämter – sowie auch für die Erhebung der Lohnabgaben (Dienstgeberbeitrag zum FLAF samt 
Zuschlag, Lohnsteuer) und der sonstigen Abzugssteuern zuständig. Im Gegensatz zur bisherigen 
Rechtslage gilt dies auch dann, wenn für den Betrieb bisher ein anderes Finanzamt zuständig war. 
Der Unternehmer kann aber aus wichtigem Grund die Delegierung der Zuständigkeit auf ein an-
deres Finanzamt beantragen, in dessen Bereich sich ein Betrieb des Unternehmers befindet. 
 
Ein eigenes Betriebsfinanzamt gibt es ab 1.7.2010 im Regelfall nur mehr für Körperschaften (insbe-
sondere Kapitalgesellschaften, zB GmbHs) sowie für Personengesellschaften (maßgeblich ist der 
Ort der Geschäftsleitung). Das Betriebsfinanzamt ist zuständig für die Erhebung der Körperschafts-
teuer (bei Körperschaften), der Umsatzsteuer, der Lohnabgaben und der sonstigen Abzugssteuern, 
sowie weiters für die Feststellung betrieblicher Einkünfte bei Personengesellschaften. 

Das Lagefinanzamt ist ab 1.7.2010 zuständig für die Feststellung der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung bei Personengemeinschaften (zB Hausgemeinschaften) einschließlich Erhebung der 
Umsatzsteuer sowie für die Feststellung der Einheitswerte. 

                                                      
1 BGBl I 2010/9. 



 
 

 

Für Stempel- und Rechtsgebühren ist jenes Finanzamt zuständig, dass als erstes vom gebühren-
pflichtigen Sachverhalt Kenntnis erlangt. Für die Erhebung der Grunderwerbsteuer ist jenes Finanz-
amt örtlich zuständig, in dessen Bereich das Grundstück bzw der wertvollste Teil des Grundstückes 
gelegen ist. 

Für die Erhebung der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer beschränkt Steuerpflichtiger ist 
das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bereich sich unbewegliches Vermögen des Steuer-
pflichtigen befindet. Andernfalls richtet sich die Zuständigkeit nach dem letzten Wohnsitz (Sitz) des 
Steuerpflichtigen bzw in Ermangelung eines solchen oder bei Gefahr im Verzug nach der Kennt-
niserlangung eines abgabepflichtigen Sachverhalts.  

Generell ist davon auszugehen, dass alle betroffenen Steuerpflichtigen von allfälligen Änderun-
gen der Finanzamtszuständigkeit im Laufe des ersten Halbjahres 2010 verständigt werden. Damit 
bis zum späteren Eintreffen dieser Verständigung nichts passiert, gibt es für ein Jahr ab Inkrafttre-
ten folgende Toleranzregelung: Werden bei einem Finanzamt bis zum 30. Juni 2011 Eingaben ein-
gebracht, zu deren Behandlung dieses Finanzamt nur auf Grund der neuen Bestimmungen des 
AVOG 2010 nicht mehr zuständig ist, so hat die Weiterleitung an das zuständige Finanzamt nicht 
auf Gefahr des Einschreiters zu erfolgen, wenn dieser bis zur Einbringung seiner Eingabe über die 
Änderung der Finanzamtszuständigkeit von der Finanzverwaltung noch nicht verständigt worden 
ist. 

 

2 Rechtsformwahl: Flucht aus der Kapitalgesellschaft? 
 
Unternehmer, die ihr Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, insbesondere 
GmbH, betreiben, sollten aus mehreren Gründen ihre bisherige Rechtsformentscheidung neu  
überdenken. Einerseits ist durch den ab 2010 geltenden 13%igen Gewinnfreibetrag eine annä-
hernde Gleichstellung der Ertragsbesteuerung von Einzelunternehmen und Personengesellschaf-
ten mit (ausschüttenden) Kapitalgesellschaften erfolgt. Damit hat aber die Verlagerung von Ein-
künften in Kapitalgesellschaften in vielen Fällen keinen Sinn mehr. Andererseits beobachtet die Fi-
nanzbehörde schon seit längerer Zeit Kapitalgesellschaften, die bei der Erbringung höchstpersön-
licher Leistungen nur zwischengeschaltet werden, äußerst kritisch.  
 
Wie bereits berichtet, wurde in die Einkommensteuerrichtlinien (EStR) mit Wirkung ab 2010 eine 
Regelung aufgenommen, wonach in bestimmten Fällen höchstpersönlicher Leistungen die von 
einer bloß zwischengeschalteten Kapitalgesellschaft vereinnahmten Einkünfte steuerlich nicht die-
ser, sondern dem dahinter stehenden Gesellschafter zugerechnet werden.2 Damit kann es in die-
sen Fällen steuerlich durchaus gefährlich sein, die bisherige berufliche Tätigkeit weiterhin in einer 
Kapitalgesellschaft fortzuführen. Weiters werden die Vergütungen von Gesellschafter-
Geschäftsführern einer GmbH immer stärker mit Nebenkosten (Kommunalsteuer, Dienstgeberbei-
trag und allenfalls auch DZ) belastet. Zuletzt hat der VwGH – wie ebenfalls bereits früher berichtet 
– auch die Spesenersätze (zB für Kilometergeld und Diäten) des Gesellschafter- Geschäftsführers 
den erwähnten Nebenkosten unterworfen; die Finanzverwaltung hat sich dieser Ansicht ange-
schlossen.3 Auch der Verzicht auf eine Geschäftsführervergütung wurde in einem Fall vom Verwal-
tungsgerichtshof (VwGH) als Missbrauch eingestuft4. Insgesamt sprechen somit immer mehr Grün-
de dafür, die Rechtsform der Kapitalgesellschaft zu überdenken.  
 
Zu beachten ist dabei aber auch, dass im Fall der Thesaurierung der Gewinne in der Kapitalgesell-
schaft nur 25 % Körperschaftsteuer zu bezahlen sind. Lediglich im Fall der Ausschüttung der Bilanz-
gewinne erhöht sich die gesamte Ertragsteuerbelastung auf 43,75 %. Bei hohen Gewinnen, die 
nicht ausgeschüttet, sondern thesauriert werden sollen, ist die GmbH daher nach wie vor attraktiv. 
Wird der überwiegende Teil des Gewinnes hingegen ausgeschüttet, sollte eine Rechtsformände-
rung erwogen werden. 
 

                                                      
2 Rz 104 EStR. 
3 BMF-Information zu den Neuerungen zur Kommunalsteuer ab 2010 vom 23.12.2009. 
4 VwGH 25.6.2008, 2008/15/0014. 



 
 

 

Die einfachste und steuerschonendste Form der „Beseitigung“ einer obsolet gewordenen Kapital-
gesellschaft ist die sogenannte Umwandlung. Dabei wird das Vermögen der Kapitalgesellschaft 
mittels eines Umwandlungsbeschlusses der Generalversammlung nach den gesellschaftsrechtli-
chen Vorschriften des Umwandlungsgesetzes auf den oder die Gesellschafter übertragen (= um-
gewandelt) und die Kapitalgesellschaft aufgelöst. Je nachdem, ob es nur einen Gesellschafter 
oder mehrere gibt, entsteht durch die Umwandlung ein nachfolgendes Einzelunternehmen (ent-
weder im Firmenbuch eingetragen oder auch nicht eingetragen) oder eine Nachfolge-
Personengesellschaft (OG oder KG). 
 
Da die Umwandlung aus ertragsteuerlicher Sicht im Normalfall unter Anwendung des Art II Um-
gründungssteuergesetz (UmgrStG) vorgenommen werden muss (andernfalls kommt es leider zur 
Liquidationsbesteuerung mit Versteuerung aller stiller Reserven im Vermögen der umgewandelten 
Kapitalgesellschaft), müssen gewisse Voraussetzungen und Formerfordernisse erfüllt sein: 
• Die umzuwandelnde GmbH muss mit dem oder den Gesellschaftern einen Umwandlungsver-

trag abschließen, in dem die Bedingungen der Umwandlung vereinbart werden. 
• Die umzuwandelnde GmbH muss sowohl am Umwandlungsstichtag (welcher maximal 9 Mo-

nate vor dem Tag der Einreichung des Umwandlungsvertrags beim Firmenbuch liegen kann) 
als auch am Tag des Abschlusses des Umwandlungsvertrags über einen Betrieb im steuerli-
chen Sinn verfügen. 

• Auf den Umwandlungsstichtag ist eine Umwandlungsbilanz zu erstellen. 
• Wenn auf eine OG oder KG umgewandelt wird, dann wird es vernünftig sein, auch einen 

schriftlichen Gesellschaftsvertrag dieser OG oder KG abzuschließen. 
 
Die Vorteile der Umwandlung nach Art II UmgrStG liegen nicht nur darin, dass das Vermögen der 
GmbH unter Buchwertfortführung auf den oder die steuerlichen Rechtsnachfolger übergeht, son-
dern dass auch allfällige Verlustvorträge der GmbH übergehen, wenn der Betrieb, der die Verluste 
verursacht hat, im Zeitpunkt der Umwandlung noch in vergleichbarem Umfang (mindestens 25%) 
vorhanden ist. Mindestkörperschaftsteuern, die am Umwandlungsstichtag auf Wartetaste liegen, 
gehen in jedem Fall auf den oder die Rechtsnachfolger über. Bei vorhandenen Verlustvorträgen 
in der GmbH ist aber zu beachten, dass auf Gesellschafterebene Einkäufe in diese Verlustvorträge 
nicht möglich sind. Hat im Verlustjahr oder später ein Gesellschafterwechsel (ausgenommen Erb-
schaft) stattgefunden, gehen Verlustvorträge insoweit nicht auf den bzw die Rechtsnachfolger 
über, sondern sind verloren.  
 
Verfügt die umzuwandelnde GmbH über Liegenschaften, so muss beachtet werden, dass im Fall 
der Umwandlung 3,5 % Grunderwerbsteuer und 1 % Eintragungsgebühr vom doppelten Einheits-
wert der Liegenschaften gezahlt werden muss. 
 
Zuletzt sei noch auf die sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen einer Umwandlung hinge-
wiesen. Nach der vorherrschenden Praxis der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft werden üblicherweise nur die Einkünfte des Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH 
der GSVG-Pflicht unterworfen, obwohl es Judikatur des VwGH gibt, dass auch die Gewinnaus-
schüttungen zur Beitragsgrundlage zählen. Wenn mit den GF-Einkünften ohnedies bereits die 
Höchstbeitragsgrundlage erreicht wird, sind Gewinnausschüttungen ohnedies unbeachtlich. Aber 
in allen Fällen, in denen nur ein geringer oder gar kein GF-Bezug aus der GmbH ausgezahlt wird, 
wäre eine allfällige Gewinnausschüttung GSVG-pflichtig. Nach erfolgter Umwandlung sind die 
Einkünfte des Einzelunternehmers oder der Gesellschafter der OG bzw KG jedenfalls die Beitrags-
grundlage nach GSVG. 
 
In jedem Fall einer beabsichtigten Umwandlung ist der Steuerberater Ihres Vertrauens beizuziehen. 
Nur dieser kann über die Sinnhaftigkeit oder die Gefahren einer Umwandlung und die steuerlich 
optimale Vorgangsweise im konkreten Fall Auskunft geben. 
 

3 Neuerungen im Sozialversicherungsrecht bei grenzüberschreitenden Sachverhalten  
 
Das innerstaatliche Sozialversicherungsrecht baut in aller Regel auf dem Territorialprinzip auf, dh 
erwerbstätige Personen sind in jenem Staat sozialversichert, in dem sie tätig sind. Um zu vermei-



 
 

 

den, dass es bei Auslandsentsendungen bzw bei Tätigwerden in mehreren Staaten zu Mehrfach-
versicherungen kommt (und daraus resultierend zu einem Flickwerk von Leistungsansprüchen), 
wurden im Verhältnis zwischen EU/EWR-Mitgliedstaaten Abgrenzungsregelungen getroffen. Auch 
mit einzelnen Drittstaaten wurden Abkommen über die soziale Sicherheit abgeschlossen.  
 
Die nunmehr seit mehr als 30 Jahren bestehende VO (EWG) 1408/71 enthält für EU-/EWR-Bürger5 
ua Regelungen zur Festlegung der anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Rechtsvor-
schriften. Danach gelten folgende Grundsätze: 
• Prinzip der Einfachversicherung am Tätigkeitsort. 
• Bei Auslandsentsendung bis zu 12 Monaten erfolgt eine Weiterversicherung im Entsendestaat 

(die Entsendedauer kann auf Antrag um weitere 12 Monate verlängert werden). 
• Personen (mit Ausnahme von fliegendem oder fahrendem Personal), die gewöhnlich in min-

destens zwei Mitgliedstaaten abhängig (unselbständig) beschäftigt sind, bleiben an ihrem 
Wohnort versichert, wenn die Tätigkeit auch am Wohnort ausgeübt wird. 

• Personen, die gleichzeitig in mehreren Mitgliedstaaten eine abhängige und eine selbständige 
Tätigkeit ausüben, unterliegen den Rechtsvorschriften des Staates der abhängigen Tätigkeit. 
Hier haben sich aber viele Staaten Ausnahmen vorbehalten.6 

 
Die VO (EWG) 1408/71 wird ab 1.5.2010 durch die VO (EG) 883/20047 abgelöst. Folgende Neue-
rungen treten damit in Kraft: 
• Die mögliche Entsendedauer wird von zwölf Monaten auf 24 Monate ausgedehnt.  
• Die Sonderregelungen für das fahrende und fliegende Personal entfallen.  
• Die Sonderregelungen für eine Reihe von Staaten hinsichtlich der Anwendbarkeit der Rechts-

vorschriften mehrerer Staaten bei Zusammentreffen von unselbständiger und selbständiger Tä-
tigkeit entfallen.  

• Bei einer in mehreren Mitgliedstaaten ausgeübten Tätigkeit als Arbeitnehmer sind die sozialver-
sicherungsrechtlichen Bestimmungen des Wohnsitzstaates nur dann anzuwenden, wenn die 
Person im Wohnsitzstaat einen wesentlichen Teil (zumindest 25 %) ihrer Tätigkeit ausübt oder 
für mehrere Unternehmen tätig ist, die ihren Sitz in mehreren Mitgliedstaaten haben. 

 
Übergangsregelung: Käme es auf Grund der neuen Regelungen zu einem Wechsel vom Sozialver-
sicherungssystem eines Staates in einen anderen (zB weil im Wohnsitzstaat nur ein geringfügiger 
Teil der abhängigen Tätigkeit ausgeübt wird), bleibt die betroffene Person – bei unverändertem 
Sachverhalt - bis zu maximal 10 Jahre im bisherigen Sozialversicherungssystem. Auf Antrag kön-
nen aber auch die neuen Bestimmungen angewandt werden. 
 

4 Zusammenfassende Meldung (ZM) ab 1.1.2010 und Istbesteuerung 
 
Grenzüberschreitende sonstige Leistungen, die von österreichischen Unternehmen erbracht wer-
den, sind gemäß § 3a Abs 6 UStG dort steuerbar, wo der Leistungsempfänger (Kunde, Klient) sein 
Unternehmen betreibt (Empfängerortprinzip). Erbringt ein österreichischer Unternehmer daher eine 
derartige sonstige Leistung an einen Unternehmer aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet (EU-
Ausland), ist diese in Österreich nicht steuerbar, es kommt aber zwingend zum Übergang der 
Steuerschuld auf den Leistungsempfänger in dem jeweiligen Mitgliedsstaat (Reverse-Charge). 
 
Für Meldezeiträume ab 1.1.2010 müssen derartige sonstige Leistungen, die dem Reverse-Charge-
System unterliegen, bekanntlich zusätzlich zu den innergemeinschaftlichen Lieferungen vom leis-
tenden Unternehmer in die Zusammenfassende Meldung (ZM) aufgenommen werden. Gerade 
bei Freiberuflern (zB Rechtsanwälte, Steuerberater), die zumeist eine Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung führen und ihre Umsätze erst bei Zufluss versteuern (Istbesteuerung), stellt sich daher die 
Frage, wann eine derartige grenzüberschreitende Dienstleistung in der ZM zu erfassen ist. Das BMF 

                                                      
5 Im EU-Raum gilt sie auch für Drittstaatsangehörige mit Wohnsitz in der EU (Ausnahme Dänemark). 
6 So haben sich zB Belgien, Tschechien und die Slowakei die Versicherungspflicht bei selbständiger Tätigkeit trotz abhängiger Tätig-
keit in einem anderen Mitgliedstaat vorbehalten. 
7 Die Anwendbarkeit der VO (EG) 883/2004 war vom Inkrafttreten der am 16.9.2009 beschlossenen Durchführungsverordnung (VO 
EG 987/2009) abhängig. 



 
 

 

hat in einer Information8 klargestellt, dass eine innergemeinschaftliche sonstige Leistung vom leis-
tenden Unternehmer in jenen Zeitraum in seine ZM aufzunehmen ist, in dem sie ausgeführt wurde. 
Der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung oder Vereinnahmung des Entgeltes hat keinen Einfluss auf 
den Meldezeitraum. Lediglich bei Vereinnahmung einer Anzahlung (Teilzahlung, Honorarvor-
schuss) kann der Anzahlungsbetrag auch im Monat der Bezahlung in die ZM aufgenommen wer-
den.  
 

Beispiel:  
Ein österreichischer Rechtsanwalt erbringt eine Beratungsleistung an einen deutschen Unter-
nehmer. Er vereinnahmt im Januar einen Honorarvorschuss vom deutschen Unternehmer. Im 
Februar wird die Beratungsleistung an den deutschen Unternehmer tatsächlich erbracht, das 
Resthonorar wird Anfang März in Rechnung gestellt. Anfang April geht das Geld am Bankkonto 
ein. 

 
Der Honorarvorschuss kann in der ZM für Jänner erfasst werden. Die Beratungsleistung ist 
jedenfalls in der ZM für Februar (eventuell unter Abzug des bereits für Jänner gemeldeten 
Honorarvorschusses) anzugeben. Rechnungslegung und Vereinnahmung des Resthonorars 
finden in der ZM keinen Niederschlag. Die Zahlungseingänge im Jänner und April sind 
auch nicht in die UVA aufzunehmen, da es sich um in Österreich nicht steuerbare Leistun-
gen handelt.  

 

5 Lohn- bzw Einkommensteuer 2009: Wer muss welche Steuererklärung bis wann abgeben? 
 

5.1 Arbeitnehmerveranlagung 
 
Alljährlich im März stellen sich viele Lohnsteuerpflichtige die Frage, wer muss bis wann welche Ein-
kommensteuererklärung abgeben? Bei der Arbeitnehmerveranlagung - früher als Jahresausgleich 
bezeichnet – sind drei Varianten von Veranlagungen zu unterscheiden: Die Pflichtveranlagung, 
die Veranlagung über Aufforderung durch das Finanzamt und die Antragsveranlagung. Im Fol-
genden ein Überblick dazu.  
 
• Pflichtveranlagung 
Als lohnsteuerpflichtiger Dienstnehmer sind Sie zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, 
wenn einer der folgenden Fälle zutrifft und das zu versteuernde Jahreseinkommen mehr als € 
12.000 beträgt (hinsichtlich Termine siehe den folgenden Punkt): 

- Sie haben Nebeneinkünfte (zB aus einem Werkvertrag, aus sonstiger selbständiger Tä-
tigkeit, aus Vermietung oder ausländische Einkünfte, die aufgrund des anzuwenden-
den Doppelbesteuerungsabkommens zwar steuerfrei sind, aber für den Progressions-
vorbehalt herangezogen werden) von mehr als € 730 bezogen. 

- Sie haben gleichzeitig zwei oder mehrere Gehälter und/oder Pensionen erhalten, die 
beim Lohnsteuerabzug nicht gemeinsam versteuert werden. 

- Sie haben zu Unrecht den Alleinverdiener- /Alleinerhalterabsetzbetrag beansprucht. 
- Sie haben zu Unrecht ein (zu hohes) Pendlerpauschale in Anspruch genommen. 
- Sie haben gegenüber dem Arbeitgeber eine unrichtige Erklärung bezüglich des steu-

erfreien Zuschusses zu den Kinderbetreuungskosten abgegeben. 
- Sie haben Einkünfte als österreichischer Abgeordneter zum Europäischen Parlament 

oder als dessen Hinterbliebener bezogen. 
 
• Aufforderung durch das Finanzamt 
In folgenden Fällen kommt das Finanzamt erfahrungsgemäß im Spätsommer auf Sie zu und fordert 
Sie auf, eine Arbeitnehmerveranlagung für 2009 bis Ende September 2010 einzureichen. 

- Sie haben Krankengeld, Entschädigungen für Truppenübungen, Insolvenz-Ausfallsgeld, 
bestimmte Bezüge aus der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse oder Bezüge 

                                                      
8 BMF-Info vom 10.3.2010, SZK-010219/0059-USt/2010. 



 
 

 

aus Dienstleistungsschecks bezogen oder eine beantragte Rückzahlung von Pflicht-
beiträgen zur Sozialversicherung erhalten. 

- Bei der Berechnung der laufenden Lohnsteuer wurden Steuerabsetzbeträge aufgrund 
eines Freibetragsbescheides (zB Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnli-
che Belastungen) berücksichtigt, die tatsächlichen Ausgaben sind aber nicht in dieser 
Höhe angefallen. 

 
• Antragsveranlagung 

Sollten keine der oben erwähnten Voraussetzungen zutreffen und Sie somit weder eine Steu-
ererklärung abgeben müssen, noch vom Finanzamt dazu aufgefordert werden, dann sollten 
 Sie darüber nachdenken, ob Sie nicht vielleicht zuviel Steuer bezahlt haben und daher 
 vom Finanzamt aus folgenden Gründen Geld zurückbekommen: 

- Sie hatten 2009 unregelmäßig hohe Gehaltsbezüge (zB durch Überstunden) oder Sie 
haben in einzelnen Monaten kein Gehalt bezogen; es wurde allerdings auf das ganze 
Jahr bezogen zu viel an Lohnsteuer abgezogen. 

- Sie haben steuerlich absetzbare Ausgaben (zB Sonderausgaben, Werbungskosten, 
außergewöhnliche Belastungen) bisher (zB mangels eines Freibetragsbescheides) 
noch nicht steuerlich berücksichtigt. 

- Sie wollen Verluste, die im abgelaufenen Jahr aus anderen, nicht lohnsteuerpflichtigen 
Einkünften (zB aus der Vermietung eines Hauses) entstanden sind, Steuer mindernd gel-
tend machen. 

- Sie haben aus früheren unternehmerischen Tätigkeiten einen Verlustvortrag, den Sie 
bei Ihren Gehaltseinkünften geltend machen wollen. 

- Sie verdienen so wenig, dass der Arbeitnehmerabsetzbetrag bzw der Alleinverdiener-
/Alleinerhalterabsetzbetrag zu einer negativen Einkommensteuer (= Steuergutschrift) 
führt. 

- Sie haben den Umstand, dass Sie Anspruch auf den Alleinverdiener-/ Alleinerzieher-
absetzbetrag, auf den Kinderzuschlag und/oder auf ein Pendlerpauschale haben, 
noch nicht bei der laufenden Lohnverrechnung berücksichtigt. 

- Sie haben Kinder, für welche Sie Familienbeihilfe (einschließlich Kinderabsetzbetrag) 
erhalten, und für die Ihnen ab 2009 auch der neue Kinderfreibetrag von 220 € pro Kind 
zusteht (der nur im Rahmen der Einkommensteuer- bzw Arbeitnehmerveranlagung gel-
tend gemacht werden kann). Übrigens: Bei getrennter Geltendmachung durch beide 
Elternteile steht jedem Elternteil ein Kinderfreibetrag von 132 € pro Kind zu! 

- Sie haben Alimente für Kinder geleistet und es steht Ihnen daher der Unterhaltsabsetz-
betrag zu. 

 
Tipp: Für die Durchführung der Antragsveranlagung haben Sie fünf Jahre Zeit – also für die Abga-
be der Steuererklärung 2009 daher bis Ende 2014. Wenn wider Erwarten statt der erhofften Gut-
schrift eine Nachzahlung herauskommt, kann der Antrag binnen eines Monats wieder zurückge-
zogen werden. 
 
Übrigens gibt es bei der Arbeitnehmerveranlagung 2009 auch zwei neue Beilagen, nämlich L1i 
und L1k, die bisher im Wesentlichen in das Formular L1 integriert waren. Sie beziehen sich auf 
Sondersachverhalte im Zusammenhang mit Kindern und Auslandsbezügen und enthalten fol-
gende Angaben.  
 
• Im Formular L1k werden kinderbezogene Angaben bzw Anträge wie folgt zusammen gefasst: 

- Antrag auf Berücksichtigung des neuen, ab 2009 geltenden Kinderfreibetrages von 
220 € pro Kind (siehe auch oben). 

- Antrag auf Berücksichtigung des Unterhaltsabsetzbetrages: Wenn Sie für ein nicht zu 
Ihrem Haushalt gehörendes Kind im Jahr 2009 den gesetzlichen Unterhalt geleistet 
haben, steht Ihnen ein Unterhaltsabsetzbetrag zu. 

- Geltendmachung einer außergewöhnlichen Belastung für Kinder: Die laufenden Kos-
ten für Kinder werden durch den Kinder- oder Unterhaltsabsetzbetrag berücksichtigt. 
Außergewöhnliche Belastungen liegen dann vor, wenn für das Kind zusätzlich neben 
dem Unterhalt Kosten übernommen werden, die für sich gesehen eine außergewöhn-



 
 

 

liche Belastung darstellen (zB Krankheitskosten, Zahnregulierung, Kosten der auswärti-
gen Ausbildung und ab 2009 Kinderbetreuungskosten für Kinder bis zum 10. Lebens-
jahr). 

- Nachversteuerung eines vom Arbeitgeber zu Unrecht steuerfrei behandelten Zu-
schusses des Arbeitgebers zu den Kinderbetreuungskosten. 

 
• Das Formular L1i betrifft eine Reihe von internationalen Sachverhalten bei Arbeitnehmern bzw 

Pensionisten, wie zB die Pflichtveranlagung von Einkünften unbeschränkt Steuerpflichtiger, die 
ohne Lohnsteuerabzug bezogen werden (zB Grenzgänger; Auslandspensionen; Arbeitneh-
mer, die Bezüge von ausländischen Arbeitgebern erhalten, die mangels Betriebsstätte in Ös-
terreich nicht zum Lohnsteuerabzug verpflichtet sind, oder die bei einer ausländischen diplo-
matischen Vertretungsbehörde oder internationalen Organisation in Österreich - zB UNO, 
UNIDO - beschäftigt sind). 

 

5.2 Termin für Steuererklärungen 2009  
Der Termin für die Abgabe der Einkommensteuererklärung 2009 ist grundsätzlich der 30. April 2010 
(für Online-Erklärungen 30.6.2010). Steuerpflichtige, die durch einen Steuerberater vertreten sind, 
haben es besonders gut: Für sie gilt – wenn die Steuererklärungen 2008 vom Steuerberater elekt-
ronisch eingereicht wurden - grundsätzlich eine generelle Fristverlängerung für die Steuererklä-
rungen 2009 maximal bis 31. März bzw 30. April 2011, wobei zu beachten ist, dass Steuernachzah-
lungen bzw –guthaben ab dem 30.9.2010 im Wege der Anspruchsverzinsung verzinst werden. In 
allen übrigen Fällen der Arbeitnehmerveranlagung gilt wie bisher eine Fristverlängerung bis 
30.9.2010. Folgende Übersicht soll Ihnen Klarheit verschaffen: 
 
Im Einkommen sind keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte enthalten - „normale" Veranlagung 
 

Grund zur Abgabe der Steuererklärung Formular abzugeben bis 
 
 

 
 in Papierform elektronisch 

Steuerpflichtiges Einkommen > 11.000 € E1 30. 4. 2010 30. 6. 2010 

Steuerpflichtiges Einkommen < 11.000 €, 
besteht aber aus betrieblichen Einkünf-
ten mit Bilanzierung 

E1 30. 4. 2010 30. 6. 2010 

In Einkünften sind ausländische Kapital-
erträge (Sondersteuersatz 25 %) enthal-
ten 

E1 30. 4. 2010 30. 6. 2010 

Im Einkommen sind auch lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten und das Gesamteinkommen 
beträgt mehr als 12.000 € - Arbeitnehmerveranlagung 
  

Grund zur Abgabe der Steuererklärung Formular abzugeben bis 
 
 

 
 in Papierform elektronisch 

(Nicht lohnsteuerpflichtige) Nebenein-
künfte > 730 € 

E1 30. 4. 2010 30. 6. 2010 

Zumindest zeitweise gleichzeitiger Bezug 
von getrennt versteuerten Bezügen 
(Gehalt, Pension) von 2 oder mehreren 
Arbeitgebern 

L1 30. 9. 2010 30. 9. 2010 



 
 

 

Alleinverdiener- oder Alleinerzieherab-
setzbetrag wurde zu Unrecht berück-
sichtigt oder Abgabe unrichtiger Erklä-
rungen gegenüber Arbeitgeber betref-
fend Pendlerpauschale bzw betreffend 
steuerfreie Arbeitgeber-Zuschüsse zu 
Kinderbetreuungskosten (ab 2009) 

L1 30. 9. 2010 30. 9. 2010 

Krankengeld, Bezug aus Dienstleis-
tungsscheck, Entschädigung für Trup-
penübungen, beantragte Rückzah-
lung von SV-Pflichtbeiträgen 

L1 Aufforderung durch Finanz-
amt 

Freibetragsbescheid wurde berücksich-
tigt, tatsächliche Ausgaben sind aber 
geringer 

L1 Aufforderung durch Finanz-
amt 

Freiwillige Steuererklärung L1/E1 bis Ende 2014 
 

6 Splitter 
 
• UFS erteilt der Gebührenpflicht von E-Mails eine deutliche Absage 
 
Die Gebührenrichtlinien9 enthalten die äußerst umstrittene Aussage, dass jede elektronische Sig-
natur (also nicht nur eine sichere elektronische Signatur gemäß Signaturgesetz) als gebühren-
rechtlich relevante Unterschrift gilt und daher – wenn es sich um eine grundsätzlich dem Gebüh-
rengesetz unterliegende Urkunde handelt – die Gebührenpflicht unabhängig davon auslöst, ob 
das elektronische Dokument in Papierform ausgedruckt wird. Der UFS Linz hat nunmehr dieser 
Rechtsmeinung eine deutliche Absage erteilt.10 Er hat in seiner Entscheidung festgehalten, das ein 
E-Mail, auch wenn dieses mit einer sicheren elektronischen Signatur unterfertigt wurde, keine Ur-
kunde darstellt, solange es nicht auf Papier ausgedruckt wird. Eine endgültige Klärung dieser um-
strittenen Rechtsfrage ist aber dem VwGH vorbehalten, weil das Finanzamt gegen die UFS-
Entscheidung eine Amtsbeschwerde eingebracht hat. 
 
• Der 20%ige NoVA-Erhöhungsbetrag entfällt auch für Neufahrzeuge 
 
Aufgrund einer aktuellen VwGH-Entscheidung hat das BMF die Finanzämter angewiesen11, nun-
mehr in Fällen des Eigenimports von KFZ (Neu- und Gebrauchtwagen) aus einem anderen Mit-
gliedsstaat in das Inland bei der Vorschreibung der NoVA den 20%igen NoVA-Erhöhungsbetrag12 
(entspricht 20% USt) außer Ansatz zu lassen. Dies gilt allerdings nicht für Eigenimporte aus dem 
Drittland. Anträge auf Rückerstattung des (zu Unrecht) entrichteten 20%-igen Erhöhungsbetrages 
können unter Beachtung der Jahresfrist gestellt werden. 
 
 
Anfang Juni 2010 hat das AbgÄG 2010, mit dem zahlreiche Steuergesetze geändert werden, das 
Parlament passiert. Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Änderungen: 

6.1 Neudefinition des Begriffes „öffentliche Mittel“ 
Subventionen aus öffentlichen Mitteln (zB wegen Hilfsbedürftigkeit, für Zwecke der Wissenschaft 
und Forschung, für Zwecke der Kunst oder für Anlageninvestitionen) sind nach den Bestimmungen 
des Einkommen- und Körperschaftsteuergesetzes beim Empfänger in der Regel steuerfrei. Der 
Begriff „öffentliche Mittel“ wurde von der Rechtsprechung bisher sehr restriktiv interpretiert und 
entsprach damit nicht mehr den gegenwärtigen vielfältigen öffentlichen Förderstrukturen. Mit der 

                                                      
9 Rz 507 GebR. 
10 UFS v 9.10.2009, GZ RV/0253-L/09. 
11 VwGH vom 17.12.2009, 2009/16/0100 iVm BMF-Erlass GZ BMF-010220/0074-IV/9/2010 vom 15.2.2010. 
12 § 6 Abs 6 NoVAG 1991. 



 
 

 

nunmehrigen, ab 1.7.2010 geltenden Änderung13 wird erreicht, dass zu den steuerfreien öffentli-
chen Mitteln nicht nur  
• Förderungen von österreichischen öffentlich-rechtlichen Körperschaften (insbesondere Bund, 

Länder und Gemeinden) gehören, sondern auch Subventionen von 
• vergleichbaren öffentlich-rechtlichen Körperschaften eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates, 
• Einrichtungen der EU selbst und von 
• in- oder ausländischen ausgegliederten, gesetzlich eingerichteten, aber privatrechtlich orga-

nisierten Fördereinrichtungen (zB Forschungsförderungs-GmbH).  
 
Die erwähnten ausgegliederten Fördereinrichtungen sind verpflichtet, dem Subventionsempfän-
ger die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Qualifikation der gewährten Subvention 
als „öffentliche Mittel“ zu bestätigen.  
 
In der Praxis ist zu beachten, dass die Steuerfreiheit von Subventionen meist ohne materielle Aus-
wirkung bleibt, da sie im Regelfall zur steuerlichen Nichtabsetzbarkeit der geförderten Be-
triebsausgaben führt, was im Ergebnis einer Steuerpflicht der Subvention entspricht. Bei Investiti-
onsförderungen sind die steuerfreien Subventionen ertragsteuerlich mit den geförderten Investiti-
onskosten zu verrechnen.14 Damit wird zwar eine sofortige Steuerpflicht der Subvention vermie-
den, allerdings führt die Verrechnung mit den Investitionskosten zu einer Verminderung der steuer-
lich absetzbaren Anlagenabschreibungen und damit letztlich ebenfalls wiederum zu einer (aller-
dings auf die Abschreibungsdauer verteilten) Steuerpflicht der Subvention. 
 
Abweichend von den dargestellten Grundsätzen ist das BMF bei arbeitsmarktpolitischen Zuschüs-
sen und Beihilfen besonders kulant und unterstellt keinen unmittelbaren wirtschaftlichen Zusam-
menhang zwischen Subvention und (geförderten) Personalaufwendungen, wenn mit den Subven-
tionen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. In folgenden Fällen kommt es zB bei steuer-
freien Zuwendungen seitens des AMS daher zu keiner Kürzung von Betriebsausgaben, sodass die 
Subvention im Ergebnis wirklich steuerfrei ist: 
• „Blum-Prämie“  
• Zuschüsse zu einer integrativen Berufsausbildung nach § 8b Berufsausbildungsgesetz 
• Beihilfen nach dem Solidaritätsprämienmodell (§ 37a AMSG) 
• Kombilohnbeihilfe für ArbeitgeberInnen (§ 34a AMSG) 
• Eingliederungsbeihilfe („Come Back“, § 34 AMSG) 
• Zuschuss zur Förderung von Ersatzkräften während Elternteilzeitkarenz (§ 26 AMFG) 
 
Aus den angeführten Gründen führen auch die Lehrlingsausbildungsprämie oder Beihilfen für die 
betriebliche Ausbildung von Lehrlingen nach § 19c Berufsausbildungsgesetz zu keiner Aufwands-
kürzung. Das Altersteilzeitgeld (§ 27 AlVG) führt ebenfalls zu keiner Aufwandskürzung, sofern der 
Zuschuss an die Beschäftigung einer Ersatzkraft geknüpft ist (dieses Erfordernis ist allerdings seit 
1.9.2009 wieder weggefallen); dabei ist die zum Beginn der Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarung 
geltende Rechtslage für die gesamte Dauer der Vereinbarung maßgeblich. 
 

6.2 Weitere Änderungen im Einkommensteuerrecht 
• Die Steuerbefreiung für die unentgeltliche Abgabe von Tabakwaren an Mitarbeiter von tabak-

verarbeitenden Betrieben wurde mit Wirkung ab 1.1.2010 ersatzlos gestrichen.15 
• Als Folge eines Urteils des Verfassungsgerichtshofes16 wurden die Bestimmungen über die Be-

rücksichtigung von gesetzlichen Unterhaltsleistungen für nicht haushaltszugehörige Kinder, für 
die weder der Steuerpflichtige noch der mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebende (Ehe-
)Partner Anspruch auf Familienbeihilfe hat, geändert. Ab 1.1.2011 sind die Unterhaltsleistungen 
für ein außerhalb der EU bzw des EWR lebendes Kind, für welches kein Anspruch auf Familien-
beihilfe besteht, nicht mehr durch den Unterhaltsabsetzbetrag abgegolten, sondern können 
als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden.17 

                                                      
13 § 3 Abs 1 Z 6 und Abs 4 EStG. 
14 § 6 Z 10 EStG. 
15 § 3 Abs 1 Z 20 EStG. 
16 VfGH 20.6.2009, G 13/09. 
17 § 34 Abs 7 Z 2 EStG. 



 
 

 

 

6.3 Änderungen im Körperschaftsteuer- und Umgründungssteuerrecht 
• Gruppenbesteuerung: 

Ab 1.7.2010 sind Beteiligungsgemeinschaften bei Unternehmensgruppen nur mehr als Grup-
penträger und nicht mehr als Gruppenmitglieder zugelassen. Außerdem dürfen Mitbeteiligte 
einer Beteiligungsgemeinschaft nicht mehr gleichzeitig Gruppenmitglieder, sondern lediglich 
Gruppenträger einer anderen Unternehmensgruppe sein. Für Beteiligungsgemeinschaften, die 
nicht den neuen Bestimmungen entsprechen, gelten Übergangsfristen bis 31.12.2020.18 

• Stiftungsbesteuerung: 
Wenn Privatstiftungen der schon bisher bestehenden Verpflichtung, dem zuständigen Finanz-
amt ihre Stiftungs- und Stiftungszusatzurkunde in der aktuellen Fassung vorzulegen, nicht 
nachkommen, muss das Finanzamt ab 1.7.2010 eine Meldung an die zuständige Geldwä-
schemeldestelle machen. Die Verletzung dieser Verpflichtung führt dann nicht nur – wie schon 
bisher – zum Verlust der steuerlichen Stiftungsbegünstigungen, sondern stellt überdies eine Fi-
nanzordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 € bestraft werden kann. 
Zum 30.6.2010 bereits bestehende Stiftungen können allfällige diesbezügliche Versäumnisse – 
unbeschadet der erwähnten steuerlichen Konsequenz eines Verlustes der steuerlichen Stif-
tungsbegünstigungen – bis 31.12.2010 nachholen. 

• Umgründungen: 
Die Änderungen im Umgründungssteuergesetz betreffen vor allem Bestimmungen zur Verhin-
derung von Missbräuchen sowie Klarstellungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Umgründungen (zB Importverschmelzung und Exportumwandlung). 

 

 

6.4 Änderungen im Umsatzsteuerrecht 
• Änderung bei der Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) sowie bei der Umsatzsteuerjahreserklä-

rung: 
Unternehmer sind grundsätzlich zur Erstellung von monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen 
verpflichtet. Unternehmer mit einem Vorjahresumsatz von nicht mehr als 30.000 € müssen ihre 
UVA derzeit nur vierteljährlich erstellen. Diese (Vorjahres-)Umsatzgrenze für die vierteljährliche 
UVA wird ab 2011 von 30.000 € auf 100.000 € erhöht. Unternehmer mit einem Umsatz 2010 von 
bis zu maximal 100.000 € sind im Jahr 2011 daher nur mehr zur Erstellung von vierteljährlichen 
Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet.19  
Dieser Erleichterung steht allerdings eine Verschärfung bei der UVA-Einreichung beim Finanz-
amt gegenüber. Nach derzeitiger Rechtslage müssen Unternehmer die erstellte UVA nur dann 
beim Finanzamt einreichen, wenn der Vorjahresumsatz mehr als 100.000 € beträgt; andernfalls 
ist die erstellte UVA lediglich bei den Aufzeichnungen des Unternehmers aufzubewahren.20 Pa-
rallel zur Anhebung der Umsatzgrenze für die vierteljährliche UVA-Erstellung von 30.000 € auf 
100.000 € wird die Umsatzgrenze für die verpflichtende Einreichung der UVA beim Finanzamt 
ab 2011 von derzeit 100.000 € auf 30.000 € gesenkt.21 
Eine weitere Erleichterung gibt es für Kleinunternehmer mit Umsätzen bis zu 30.000 €. Diese sind 
bekanntlich (unecht) steuerbefreit, müssen aber trotzdem – auch wenn sie keine Umsatzsteuer 
zu entrichten haben – derzeit bei einem Jahresumsatz von mehr als 7.500 € eine Umsatzsteuer-
jahreserklärung abgeben. Die Grenze, ab der Kleinunternehmer eine Umsatzsteuerjahreser-
klärung beim Finanzamt einreichen müssen, wird ab 2011 von 7.500 € auf 30.000 € angeho-
ben.22 
 
Zusammenfassend gelten daher ab 2011 für UVA und Jahreserklärung folgende Regelungen: 
 
 

                                                      
18 § 9 Abs 2 und 3 sowie § 26c Z 17 – 19 KStG. 
19 § 21 Abs 2 UStG. 
20 § 21 Abs 1 UStG iVm mit der Verordnung BGBl II 2002/462. 
21 Die diesbezügliche Verordnung liegt noch nicht vor. 
22 § 21 Abs 6 UStG. 



 
 

 

Vorjahresumsatz UVA-Zeitraum 
Verpflichtung 
zur UVA-
Einreichung 

Verpflichtung zur Abgabe 
USt-Jahreserklärung 

bis € 30.000 € vierteljährlich nein nein 
über € 30.000 bis € 100.000 vierteljährlich ja ja 
über € 100.000  monatlich ja ja 

 
• Der zur Beseitigung der Steuervorteile des PKW-Auslandsleasings vor einigen Jahren eingeführ-

te, aber von der Judikatur als EU-widrig erkannte umsatzsteuerliche Eigenverbrauchstatbe-
stand23 wird ab 1.1.2010 ersatzlos gestrichen. Die Bestimmung ist auch deshalb weitgehend 
überflüssig geworden, da aufgrund einer Änderung der EU-Mehrwertsteuer-Richtlinie das PKW-
Auslandsleasing durch einen österreichischen Unternehmer seit 1.1.2010 nicht mehr am (steu-
erlich günstigeren) Unternehmerort des ausländischen Leasinggebers, sondern in Österreich 
umsatzsteuerpflichtig ist. Damit kann der Vorsteuerausschluss für PKW-Aufwendungen durch 
ein Auslandsleasing (mit Rückerstattung der ausländischen Vorsteuern im Ausland) nicht mehr 
umgangen werden. 

• Die so genannte „Versandhandelsschwelle“, ab deren Überschreiten ausländische Unterneh-
mer mit ihren Lieferungen an österreichische Konsumenten in Österreich umsatzsteuerpflichtig 
werden, wird ab 2011 von 100.000 € auf 30.000 € pro Jahr gesenkt.24 

• Weitere Änderungen betreffen Spezialthemen, wie die Lieferung von Gas, Wärme und Kälte 
(über Rohrleitungen, die nicht Bestandteil des Verteilernetzes sind), weiters den Leistungsort bei 
kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen, unterrichtenden, sportlichen, unterhaltenden 
oder ähnlichen Leistungen sowie bei Leistungen im Zusammenhang mit Messen und Ausstel-
lungen (bei B2B-Leistungen ist ab 1.1.2011 nur mehr die Eintrittsberechtigung am Veranstal-
tungsort sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen, wie zB Garderobe, steuerbar, 
sonst gilt als Leistungsort der Empfängerort, also jener Ort, von dem aus der Leistungsempfän-
ger sein Unternehmen betreibt), die Umsätze von Treibhausemissionszertifikaten (Reverse-
Charge-System) sowie Bestimmungen über Postdienste. 

 

6.5 „Advance Ruling“ ab 2011 auch im österreichischen Steuerrecht 
Die fehlende Möglichkeit, vom Fiskus verbindliche Rechtsauskünfte und damit für konkrete steuer-
liche Problemstellungen auch tatsächlich Rechtssicherheit zu erhalten, wurde im internationalen 
Vergleich immer wieder als Nachteil für den Wirtschaftsstandort Österreich angeprangert. Mit 
dem AbgÄG 2010 wird nunmehr ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Rechtssicherheit gesetzt: 
Ab 2011 werden nämlich verpflichtende Rechtsauskünfte durch den Fiskus („Advance ruling“) in 
Form von so genannten „Auskunftsbescheiden“ auch in Österreich möglich sein.25 Damit besteht 
erstmals ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer rechtsverbindlichen Auskunft für einen geplanten 
(noch zu verwirklichenden) Sachverhalt. Allerdings kann ein verbindlicher Auskunftsbescheid nur in 
Zusammenhang mit Rechtsfragen im Bereich Umgründungen, Gruppenbesteuerung und Verrech-
nungspreisen beantragt werden, wenn an der Auskunftserteilung in Hinblick auf die steuerlichen 
Auswirkungen ein besonderes Interesse besteht. Damit sind zumindest besonders komplexe Ge-
biete des Steuerrechts abgedeckt.  
 
Der Antrag auf Auskunftserteilung muss eine umfassende Darstellung des beabsichtigten Sach-
verhalts (zB der geplanten Umgründung) und der damit verbundenen Rechtsfragen enthalten. 
Wenn der geplante und angefragte Sachverhalt dann ohne wesentliche Abweichungen tatsäch-
lich so umgesetzt wird, besteht ein Rechtsanspruch, dass der Fiskus diesen Sachverhalt dann tat-
sächlich entsprechend der erteilten Auskunft steuerlich behandelt. Der anfragende Steuerpflichti-
ge selbst ist nicht an den Auskunftsbescheid gebunden, er kann also in seiner steuerlichen Beurtei-
lung immer davon abweichen! 
 
Der Haken an der Sache: Die Auskunft kostet etwas. Je nach Vorjahresumsatz des Antragstellers ist 
ein Verwaltungskostenbeitrag von 1.500 € bis maximal 20.000 € (bei Umsätzen über 38,5 Mio €) zu 
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24 Art 3 Abs 5 Z 1 UStG. 
25 § 118 BAO idF AbgÄG 2010. 



 
 

 

bezahlen. Gesellschaften, die einem Konzern angehören, der nach unternehmensrechtlichen 
Vorschriften einen Konzernabschluss aufstellen muss, zahlen unabhängig vom Umsatz immer 
20.000 € pro Auskunft. Im Gegensatz zur Rechtslage in Deutschland handelt es sich aber um 
durchaus angemessene und vor allem vorweg genau kalkulierbare Beträge. 
 

7 SV-News: Ausländische Pensionen werden beitragspflichtig 
 
Für rund 120.000 Bezieher einer ausländischen staatlichen Pension wird es demnächst zu einer 
Pensionskürzung kommen. Die neue EU-Verordnung 883/2004 zur Koordinierung der Systeme über 
die soziale Sicherheit sieht nämlich vor, dass ab 1.5.2010 auch von staatlichen EU-Pensionen 5,1 % 
Krankenversicherungsbeiträge einzubehalten sind. Laut einer Aussendung der OÖGKK26 werden 
die betroffenen Pensionsbezieher in den nächsten Monaten diesbezüglich informiert und von ih-
nen die Daten zur Beitragsvorschreibung angefordert. 
 

8 Was Kinder in den Ferien verdienen dürfen 
 
Wenn studierende Kinder für die Ferien einen lukrativen Ferialjob finden, so ist das sowohl für die 
Kinder als auch für die Eltern erfreulich. Für die Eltern kann ein Ferialjob allerdings auch zu emp-
findlichen finanziellen Einbußen führen. 
 
Um die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht zu gefährden, darf das steuerpflichtige 
Jahreseinkommen des Kindes (nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen, Werbungskosten, 
Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen) bei Kindern ab 18 Jahren 9.000 € pro Jahr 
nicht überschreiten, unabhängig davon, ob es in den Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt wird. 
Bei Gehaltseinkünften darf ein Kind daher insgesamt brutto rund 11.200 € pro Jahr (Bruttogehalt oh-
ne Sonderzahlungen unter Berücksichtigung von SV-Beiträgen in Höhe von rd 2.024 € bzw Werbungs-
kosten- und Sonderausgabenpauschale von 192 €) verdienen, ohne dass die Eltern die Familien-
beihilfe und den Kinderabsetzbetrag verlieren. Die Einkünftegrenze von 9.000 € ist ein Jahresbe-
trag. Zu den für den Bezug der Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages „schädlichen" Ein-
künften zählen nicht nur Einkünfte aus einer aktiven Tätigkeit (Lohn- oder Gehaltsbezüge, Einkünfte 
aus einer selbständigen oder gewerblichen Tätigkeit), sondern sämtliche der Einkommensteuer un-
terliegenden Einkünfte (daher beispielsweise auch Vermietungs- oder sonstige Einkünfte). Lehrlings-
entschädigungen, Waisenpensionen sowie einkommensteuerfreie Bezüge und endbesteuerte Ein-
künfte bleiben außer Ansatz.  
 
Folgende Besonderheiten sind noch zu beachten: 
• Ein zu versteuerndes Einkommen, das in Zeiträumen erzielt wird, für die kein Anspruch auf Famili-

enbeihilfe besteht (zB bei vorübergehender Einstellung der Familienbeihilfe, weil die vorgese-
hene Studienzeit in einem Studienabschnitt abgelaufen ist), ist in die Berechnung des Grenzbe-
trages nicht einzubeziehen.  

• Auch das Einkommen des Kindes innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Berufsaus-
bildung wird auf die schädliche Einkommensgrenze nicht angerechnet.  

• Die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag fallen übrigens nicht automatisch weg, son-
dern erst dann, wenn die Eltern den zu hohen Verdienst ihres Sprösslings pflichtgemäß dem Fi-
nanzamt melden. Wer eine solche Meldung unterlässt, riskiert zusätzlich zur Rückforderung der 
Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages auch eine Finanzstrafe! 

• Übrigens: Kinder unter 18 Jahren können ganzjährig beliebig viel verdienen!  
 
Bis zu einem monatlichen Bruttobezug von 366,33 € (Wert für 2010) fallen wegen geringfügiger Be-
schäftigung auch keine Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge an. Liegt der Monatsbezug über 
dieser Grenze, sind im Normalfall SV-Beiträge zu entrichten.  
 
Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen oder freien Dienstverträgen, bei denen vom Auftragge-
ber kein Lohnsteuerabzug vorgenommen wird, muss ab einem Jahreseinkommen (Bruttoeinnah-

                                                      
26 OÖGKK vom 28.5.2010 – www.ooegkk.at. 



 
 

 

men abzüglich der mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben) von 11.000 € für das betreffende 
Jahr eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Eine Ferialbeschäftigung im Werkver-
trag bzw freien Dienstvertrag unterliegt grundsätzlich auch der Umsatzsteuer (im Regelfall 20%). Um-
satzsteuerpflicht besteht jedoch erst ab einem Jahresumsatz (= Bruttoeinnahmen inklusive 20% Um-
satzsteuer) von mehr als 36.000 € (bis dahin gilt die unechte Steuerbefreiung für Kleinunternehmer). 
Eine Umsatzsteuererklärung muss allerdings – trotz der Steuerbefreiung – bereits ab einen Jahresum-
satz von mehr als 7.500 € (netto, ohne USt) abgegeben werden (siehe ab 2011 aber oben Punkt 
1.4). 
 

9 Insolvenzrechtsreform 2010 
 
In der Praxis wird das auf die Sanierung angeschlagener Unternehmen ausgerichtete Ausgleichs-
verfahren kaum genutzt. Die meisten Unternehmenssanierungen werden über ein Konkursverfah-
ren mit anschließendem Zwangsausgleich vorgenommen. Da durch die Eröffnung eines Konkurs-
verfahrens von vielen Unternehmern ein dauerhafter Imageschaden befürchtet wird, werden 
Konkursanträge in vielen Fällen viel zu spät gestellt. Dies erschwert die mögliche Sanierung der Un-
ternehmen. Angesichts dieser praktischen Probleme hat sich der Gesetzgeber entschlossen, durch 
eine grundlegende Reform des Insolvenzrechts künftig Sanierungen zu erleichtern. Ob dies gelingt 
bleibt abzuwarten. Auch in der Vergangenheit hat der Gesetzgeber das Insolvenzrecht wieder-
holt reformiert, ohne dass damit der jeweils gewünschte Effekt erreicht werden konnte. Die nun 
beschlossene Novelle zum Insolvenzrecht27 tritt mit 1.7.2010 in Kraft. Die Eckpunkte der künftigen 
Rechtslage stellen sich wie folgt dar: 
 
• Anstelle der derzeitigen Unterteilung der Insolvenzverfahren in Konkurs- und Ausgleichsverfah-

ren wird ein einheitliches Insolvenzverfahren geschaffen. 
• Die Konkursordnung wird in Insolvenzordnung (IO) umbenannt.  
• Die Ausgleichsordnung wird zur Gänze aufgehoben. Weiter erforderliche Bestimmungen der 

Ausgleichsordnung werden in die Insolvenzordnung übernommen. 
• Im Rahmen der Insolvenzordnung werden zwei Verfahrensarten geschaffen: Bei rechtzeitiger 

Vorlage eines Sanierungsplans wird das Insolvenzverfahren als Sanierungsverfahren bezeich-
net, ansonsten als Konkursverfahren. Durch die Bezeichnung „Sanierungsverfahren“ soll die 
positive Ausrichtung des Verfahrens auch gegenüber den Gläubigern des Unternehmens klar-
gestellt werden. 

• Sofern der Schuldner (Unternehmer) bis zur Insolvenzeröffnung (entweder mit dem Insolvenz-
antrag oder im Vorverfahren bis zur Eröffnung durch das Gericht) qualifizierte Unterlagen, wie 
zB einen (realistischen) Finanzplan, vorlegt und eine (realistische) Quote von zumindest 30 % 
anbietet, ist ihm künftig die Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sanierungsverwalters zu be-
lassen.28 Damit werden die Grundzüge des Ausgleichsverfahrens in das Sanierungsverfahren 
übernommen. Wird der Sanierungsplan allerdings nicht innerhalb von 90 Tagen angenommen, 
so ist dem Schuldner die Eigenverwaltung zu entziehen und es ist ein Masseverwalter zu bestel-
len.29 Eine Sanierung durch Sanierungsplan bleibt aber weiterhin möglich. 

• Der Sanierungsplan ersetzt den bisherigen Zwangsausgleichsantrag. Um die Annahme eines 
Sanierungsplans durch die Gläubiger künftig zu erleichtern, wurden die Mehrheitserfordernisse 
herabgesetzt. Künftig ist zur Annahme eines Sanierungsplans nur mehr erforderlich, dass dem 
Antrag die Mehrheit der bei der Tagsatzung anwesenden Gläubiger zustimmt (Kopfmehrheit). 
Gleichzeitig müssen die zustimmenden Insolvenzgläubiger über mehr als die Hälfte der Insol-
venzforderungen der bei der Tagsatzung anwesenden Insolvenzgläubiger verfügen (Kapital-
mehrheit).30 

• Überdies hat der Schuldner nach vollständiger Erfüllung des Sanierungsplans die Möglichkeit, 
eine Löschung aus der Insolvenzdatei zu erwirken, um im Geschäftsverkehr nicht mehr durch 
Bekanntmachung eines früheren Insolvenzverfahrens beeinträchtigt zu sein.31 

                                                      
27 BGBl I 29/2010, vom 20.5.2010. 
28 § 169 IO. 
29 § 170 Abs 1 IO. 
30 § 147 Abs IO. 
31 § 256 Abs 3 IO sowie § 77a Abs 2 IO. 



 
 

 

• Die Mindestquote im Sanierungsverfahren wurde entgegen ursprünglichen Absichten nicht 
generell auf 30 % angehoben, sondern ist wie beim bisherigen Zwangsausgleich bei 20 % 
geblieben.32 Nur bei beabsichtigter Eigenverwaltung im Sanierungsverfahren ist eine mindes-
tens 30 %ige Quote erforderlich.33 

• Die Auflösung von Verträgen durch Vertragspartner des Schuldners wurde eingeschränkt.34 
Wenn die Vertragauflösung die Fortführung des Unternehmens gefährden könnte, können 
Vertragspartner des Schuldners künftig derartige Verträge bis zum Ablauf von sechs Monaten 
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens nur aus wichtigem Grund auflösen. Dabei gilt die Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Lage des Schuldners und der Verzug des Schuldners mit 
der Erfüllung von vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens fällig gewordenen Forderungen nicht 
als wichtiger Grund. Ausgenommen von diesen Auflösungsbeschränkungen sind Arbeitsver-
träge und Ansprüche auf Auszahlung von Krediten. Ferner gilt die Beschränkung auch dann 
nicht, wenn die Auflösung des Vertrags zur Abwendung schwerer persönlicher oder wirtschaft-
licher Nachteile des Vertragspartners unerlässlich ist. 

• Die Anzahl der mangels Masse abgewiesenen Konkursanträge soll dadurch verringert werden, 
dass künftig neben den schon derzeit verpflichteten Geschäftsführern35 von Kapitalgesell-
schaften auch Gesellschafter36 mit einem Anteil von mehr als 50 % an der insolventen Kapital-
gesellschaft zum Erlag eines Kostenvorschusses in Höhe von 4.000 € heranzuziehen sind. Über-
dies können künftig Gläubiger, die einen Kostenvorschuss zur Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens erlegt haben, diesen bei den zum Erlag dieses Kostenvorschusses verpflichteten Ge-
schäftsführern und Gesellschaftern von Kapitalgesellschaften eintreiben.37 

 

10 Anhebung der mietrechtlichen Richtwerte ab 1.4.2010 
 
Die Änderung der Richtwerte wurde mit 1.4.2010 mietrechtlich wirksam.38 Für die Berechnung der 
steuerlichen Sachbezugswerte hat die Erhöhung erst mit 1.1.2011 Auswirkung. 
 
Bundesland ab 1.4.2010 1.4.2008- 31.3.2010 
  € / m² €/ m² 
Burgenland 4,47 4,31 
Kärnten 5,74 5,53 
Niederösterreich 5,03 4,85 
Oberösterreich 5,31 5,12 
Salzburg 6,78 6,53 
Steiermark 6,76 6,52 
Tirol 5,99 5,77 
Vorarlberg 7,53 7,26 
Wien 4,91 4,73 
 

11 Aktuelles von den Höchstgerichten 
 
• Verfassungsgerichtshof prüft Beschränkung des Verlustabzuges auf betriebliche Einkünfte 

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) zieht in Zweifel, ob seine bisherige Beurteilung39, dass Ver-
luste aus Vermietung und Verpachtung vom Verlustvortrag ausgeschlossen sind, verfassungs-
konform ist, und wird daher die Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen über den Verlustvor-
trag überprüfen.40 Der fehlende Verlustvortrag bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung kann nämlich dazu führen, dass ein Einkommen versteuert werden muss, das - auf 

                                                      
32 § 141 Abs 1 IO. 
33 § 169 Abs 1 Z 1 lit a IO. 
34 § 25a IO. 
35 § 72a IO. 
36 § 72d IO. 
37 § 71d Abs 2 IO. 
38 BGBl II 93/2010, vom 23.3.2010. 
39 Vgl VfGH 10.12.1992, B 1044/91. 
40 VfGH 26.2.2010, B 192/09. 



 
 

 

mehrere Jahre gesehen - gar nicht erzielt wurde, nämlich dann, wenn im Jahr des Verlustes 
keine entsprechend hohen anderen Einkünfte zum Verlustausgleich vorliegen. Das endgültige 
Urteil des VfGH bleibt abzuwarten. 

 
• Aufhebungsantrag des Verwaltungsgerichtshofes zum „Montageprivileg“41 

Einkünfte, die Arbeitnehmer inländischer Betriebe für eine begünstigte Auslandstätigkeit bezie-
hen, sind nach derzeitiger Rechtslage steuerfrei.42 In Hinblick auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
besteht aber die Notwendigkeit, den Anwendungsbereichs der Regelung auf Arbeitnehmer 
ausländischer Betriebe in der EU und der Schweiz auszudehnen. Unter dieser Voraussetzung 
verliert aber nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) auch die Beschränkung auf 
die (Auslands-)Montage ihre sachliche Rechtfertigung. Da für den VwGH kein Grund mehr er-
sichtlich ist, Arbeitgeber, die ihre Arbeitnehmer zu anderen (nicht begünstigten) Tätigkeiten ins 
Ausland entsenden, von der Steuerbefreiung auszuschließen, hat der VwGH an den VfGH den 
Antrag gestellt, die Bestimmung über die Steuerfreiheit der Auslandsmontagetätigkeit als ver-
fassungswidrig aufzuheben. Die Reaktion des VfGH bleibt abzuwarten. 

 
• Besteuerung von Bonusmeilen aus Vielfliegerprogrammen 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung43 sind Bonusmeilen aus Vielfliegerprogrammen, die 
privat genutzt werden dürfen, lohnsteuerpflichtig (und unterliegen damit auch den Lohnne-
benkosten). Spätestens bei der Dezemberlohnverrechnung ist danach ein Sachbezug in Höhe 
von pauschal 1,5 % der vom Arbeitgeber getragenen Aufwendungen, die Bonuswerte vermit-
teln (zB Flüge, Hotelzimmer), bei der Gehaltsabrechnung zu berücksichtigen. Der VwGH hat 
diese Auffassung nicht geteilt und in einem Erkenntnis44 festgestellt, dass einerseits die Steuer-
pflicht erst im Zeitpunkt der tatsächlichen (privaten) Einlösung der Bonusmeilen entsteht und 
andererseits der Vorteil als von dritter Seite eingeräumter Arbeitslohn nicht dem Lohnsteuerab-
zug unterliegt. Der Dienstnehmer muss vielmehr den Sachbezug in seiner Einkommensteuerer-
klärung deklarieren. Wenn keine sonstigen einkommensteuerpflichtigen Einkünfte vorliegen, 
kann dafür der Veranlagungsfreibetrag von 730 € genützt werden. Eine Reaktion der Finanz-
verwaltung auf diese Entscheidung steht noch aus. 

 

12 Termine 
 
• Vorsteuererstattung bis 30.6. bzw 30.9.2010 

Im alljährlichen Wettlauf um die Fallfrist 30.6. für die Erstattung ausländischer Vorsteuern ist seit 
1.1.2010 eine deutliche Entspannung eingetreten. So können österreichische Unternehmer 
Anträge auf Vorsteuerrückerstattung für sämtliche EU-Mitgliedstaaten in elektronischer Form 
über das eigene Finanzamt (=Sitzfinanzamt) mittels FinanzOnline an den Erstattungsmitglied-
staat richten. Der Antrag auf Vorsteuererstattung für das Kalenderjahr 2009 ist bis spätestens 
30.9.2010 einzubringen.  

 
Wurde einem österreichischen Unternehmer beispielsweise Umsatzsteuer in Deutschland und Un-
garn in Rechnung gestellt (zB Umsatzsteuer für Hotelkosten), mussten bislang zwei Erstattungsan-
träge (einer in Deutschland und einer in Ungarn) eingebracht werden. Ab heuer ist dafür nur noch 
ein globaler Erstattungsantrag erforderlich, der in Österreich über FinanzOnline einzubringen ist. 
Die österreichische Finanzverwaltung leitet den Antrag sodann nach Prüfung von Vollständigkeit 
und Zulässigkeit an die zuständigen Behörden in Deutschland und Ungarn weiter. Die Vorlage ei-
ner gesonderten Unternehmerbescheinigung (U 70 Formular) ist nicht mehr erforderlich. 
 
Bedingt durch das elektronische Verfahren entfällt generell die Vorlage der Originalbelege (auch 
keine Kopien), außer der Erstattungsmitgliedstaat fordert diese gesondert an. Unterjährig gestellte 
Anträge müssen rückerstattbare Vorsteuern von zumindest 400 € umfassen. Bezieht sich ein Antrag 
auf ein ganzes Kalenderjahr bzw. auf den letzten Zeitraum eines Kalenderjahres, so müssen die Er-
stattungsbeträge zumindest 50 € betragen. 
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Die Vorsteuererstattung für Unternehmer aus Drittstaaten (zB Schweiz, Norwegen) bleibt im Wesent-
lichen unverändert und ist – wie bisher – bis spätestens 30.6. des auf den Erstattungszeitraum fol-
genden Kalenderjahres beim österreichischen Fiskus einzureichen. Lediglich die Mindesterstat-
tungsbeträge wurden an die oben angeführte Neuregelung für EU-Unternehmer angepasst. 
 
• Termin 30.6.2010: Ende der Toleranzfrist für Zusammenfassende Meldung (ZM) 

Ab dem Meldezeitraum Juli 2010 gilt die verkürzte Meldefrist für die elektronische Übermittlung 
der ZM, nämlich bis zum Ablauf des auf den Meldezeitraum folgenden Monats, und ist somit 
nicht mehr zeitgleich mit der UVA-Meldefrist (15. des zweitfolgenden Monats). Das bedeutet, 
dass erstmals für Juli 2010 die ZM bis spätestens 30.8.2010 via Finanzonline eingereicht werden 
muss.45  

 

• Termin 30.6.2010: Verträge über beitragsorientierte direkte Pensionszusagen anpassen 
Im Wartungserlass 2009 zu den EStR hat das BMF erstmalig grundsätzliche Aussagen zur steuer-
lichen Behandlung von beitragsorientierten direkten Pensionszusagen gemacht46. Bei einer 
beitragsorientierten direkten Pensionszusage handelt es um Pensionszusagen des Dienstge-
bers, deren Höhe vom Veranlagungserfolg eines Finanzierungsinstrumentes (zB Lebensversi-
cherung, Fonds)  abhängig ist, dh es wird grundsätzlich keine fixe Höhe der Pension wie bei 
der leistungsorientierten Zusage in Aussicht gestellt.  

 
Um weiterhin Pensionsrückstellungen mit steuerlicher Wirkung bilden zu können, muss sich aus der 
Zusage künftig aber eine garantierte (Mindest-)Pension bestimmen lassen. Diese Voraussetzung er-
füllen z.B. die klassischen Rentenversicherungen oder Kapitalversicherungen mit einer garantierten 
Mindestverzinsung. Falls Pensionszusagen diesen neuen Kriterien nicht entsprechen, müssen sie zur 
Vermeidung steuerlicher Nachteile bis 30.6.2010 angepasst werden. 
 

• Termin 30.9.2010: Frist zur Einreichung des Jahresabschlusses 31.12.2009 beim Firmenbuch 
Grundsätzlich sind alle Jahresabschlüsse in elektronischer Form beim Firmenbuch einzurei-
chen, mit Ausnahme von (offenlegungspflichtigen) Kleinst-Kapitalgesellschaften, bei denen 
die Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag 70.000 € nicht überschritten 
haben. Diese können die Einreichung des Jahresabschlusses sowie die Bekanntgabe der Um-
satzerlöse weiterhin in Papierform vornehmen.47 Bei Verletzung der Verpflichtung zur Einrei-
chung sind Zwangsstrafen bis zu 3.600 € vorgesehen, die auch mehrmals verhängt werden 
können. Im Falle der mehrmaligen Verhängung können die Zwangsstrafen bei mittelgroßen 
Kapitalgesellschaften bis zum Dreifachen, bei großen Gesellschaften sogar bis zum Sechsfa-
chen angehoben werden. Die Eingabegebühr beträgt bei elektronischer Einreichung für 
GmbHs 29 € und für AGs 131 €, die Eintragungsgebühr 18 €48. Insgesamt betragen damit die 
Gebühren für einen elektronisch übermittelten Jahresabschluss bei einer GmbH 47 € und bei 
einer AG 149 €. 

 
 
 

 

                                                      
45 Rz 5153 UStR idF Wartungserlass 2009. 
46 Rz 3380a – d EStR 
47 Die Eingabegebühr beträgt dann aber für diese Kleinstkapitalgesellschaften 36 € (GmbHs) bzw  138 € (AGs).  
48 Die Eintragungsgebühr entfällt bei freiwilliger elektronischer Einreichung durch Kleinst-Kapitalgesellschaften. 


